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Dieses Statut wurde am 17.03.2016 durch den  
Landesvorstand der Senioren-Union der CSU (SEN)  
in München beschlossen.
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EINFÜHRUNG 

Die Senioren-Union der CSU wurde im Jahre 1995 ge-
gründet. Der vormalige Sozialminister Gebhard Glück hat 
sich dabei besonders verdient gemacht und war ihr ers-
ter Vorsitzender. Daher trägt diese Ehrenmedaille seinen 
Namen. 

Der Senioren-Union der CSU ist es ein Anliegen, verdien-
ten Frauen und Männern für ihr herausragendes ehren-
amtliches oder bürgerschaftliches Engagement im Ein-
satz für die ältere Generation zu danken und sie durch 
eine Auszeichnung zu ehren. 

Der Landesvorstand der Senioren-Union der CSU hat 
deshalb am 17.03.2016 beschlossen, die Gebhard-Glück-
Ehrenmedaille in Gold und in Silber zu stiften. 

Die Gebhard-Glück-Ehrenmedaille in Gold wird vom Lan-
desverband vergeben, die Gebhard-Glück-Ehrenmedaille 
in Silber von den Bezirksverbänden. 

 

 

Artikel 1 

RICHTLINIEN DER MEDAILLENVERLEIHUNG 

Die Gebhard-Glück-Ehrenmedaille der Senioren-Union 
wird verliehen von Senioren für eine herausragende Leis-
tung, 

 die ehrenamtlich im Bereich der politischen, sozia-
len und kulturellen Erfordernisse geschieht 

 mit großen Verdiensten für die ältere Generation 
verbunden ist 

 unter Zurückstellung der eigenen Interessen sowie 
über einen längeren Zeitraum 

 dabei mit vorbildlichem Einsatz erbracht wurde. 
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Artikel 2 

VERFAHREN ZUR AUSZEICHNUNG 

Gebhard-Glück-Ehrenmedaille in Silber 

Jeder Bezirksverband der Senioren-Union der CSU ist be-
rechtigt, einmal jährlich die Gebhard-Glück-
Ehrenmedaille in Silber zu vergeben.  

Vorschlagsberechtigt sind die jeweiligen Kreisvorstände 
und der Bezirksvorstand selbst. 

Gebhard-Glück-Ehrenmedaille in Gold 

Die Gebhard-Glück-Ehrenmedaille in Gold kann ein Mal 
pro Kalenderjahr durch den Landesvorstand der Senio-
ren-Union der CSU vergeben werden. Sie ist neben der 
Ehrenmitgliedschaft die höchste Auszeichnung der Seni-
oren-Union der CSU. 

Vorschlagsberechtigt sind die jeweiligen Bezirksvorstän-
de und der Landesvorstand selbst. 

Verfahren 

Vorschläge müssen schriftlich und unter Angabe der fol-
genden Informationen bei der Landesgeschäftsstelle 
bzw. beim jeweiligen Bezirksvorsitzenden bzw. ei-
nem/einer Stellvertreter/in eingereicht werden: 

 Vorname und Familienname 
 Wohnanschrift 
 Geburtsdatum 
 Detaillierte Darstellung und Umfang der besonderen 

Verdienste 
 Gegebenenfalls Referenzpersonen 

 

Die gesammelten Vorschläge werden dem Landesvor-
stand bzw. dem jeweiligen Bezirksvorstand zur Entschei-
dung vorgelegt. Dieser entscheidet dann – auf Antrag 
geheim – mit der Mehrheit von zwei Dritteln der anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder über die Auszu-
zeichnenden. 
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Auf Landesebene sind zusätzlich die Bezirksvorsitzenden, 
die nicht dem gewählten Landesvorstand angehören, 
stimmberechtigt. 

Die Auszeichnung erfolgt in einer dem Anlass würdigen 
Form durch das Entscheidungsgremium. 

Jede(r) Auszuzeichnende erhält die Auszeichnung in der 
aktuellen Auszeichnungsform. 

Näheres dazu regelt ein Beschluss des Landesvorstands.  
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